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§ 1 K-LPG Zielsetzungen
 K-LPG - Kärntner Landes-Pflanzenschutzmittelgesetz, K-LPG

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.08.2024

(1) Dieses Gesetz regelt Maßnahmen zur nachhaltigen Verwendung von P4anzenschutzmitteln zum Schutz der

P4anzen und P4anzenerzeugnisse vor Schadorganismen unter Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze des

integrierten P4anzenschutzes, der Grundsätze der guten P4anzenschutzpraxis und der Anwendung des

Vorsorgeprinzips.

(2) Dieses Gesetz dient der Verminderung der Risiken und Auswirkungen der Verwendung von P4anzenschutzmitteln

auf die menschliche Gesundheit und Umwelt.

(3) Dieses Gesetz fördert den integrierten P4anzenschutz sowie alternative Methoden oder Verfahren, wie nicht-

chemische Alternativen zu Pflanzenschutzmitteln.
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